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Institutionen und Einrichtungen, führende Reprä
sentanten oder andere Bürger anzugreifen und 
durch die Anwendung brutaler, allgeneingefähnli
cher Mittel und Methoden (bis zum Mord), gegenwär
tig besonders durch Sprengstoffanschläge und An
drohungen terroristischer Gewalt, den Sozialismus 
politisch, moralisch und substantiell zu schädi
gen. Durch die Androhung der Anwendung derartiger 
Mittel und Methoden sollen gleichzeitig Unsicher
heit, Angst und Schrecken verbreitet werden, das 
öffentliche Leben paralysiert oder gestört oder 
auch die Sicherheitsorgane "beschäftigt" oder des
orientiert werden.
Die Hauptgefahr von Aktionen der T. geht eindeu
tig von rechtsextremistischen, besonders von fa
schistischen und neonazistischen T. aus, aber 
auch die Aktionen von maoistischen, trotzkistischen 
und anarchistischen, sogenannten "linken" T., 
sollen gegen die DDR und den Sozialismus gelenkt 
werden.
Aktionen von T. werden häufig von imperialisti
schen Geheimdiensten organisiert, geplant, inspi
riert oder ausgenutzt bzw. T. geheimdienstlich 
geschaffen oder bereits bestehende geheimdienst
lich unterwandert.
Auch Handlungen der allgemeinen Kriminalität 
können von T. ausgeübt oder von ihnen ausgenutzt 
werden.
Der Kampf gegen Aktionen der T. erfordert in der 
Regel sofortige politische, politisch-operative, 
militärische oder andere Gegenmaßnahmen.
Die vorbeugende Verhinderung, Aufdeckung und 
Bekämpfung von Aktionen der T. ist wesentlicher 
Bestandteil der politisch-operativen Arbeit aller 
Diensteinheiten des MfS.

Thesaurus
eine Liste von —► Deskriptoren, die einzeln oder 
in sinnvoller Kombination wesentliche Seiten des 
Inhalts der Information widerspiegeln. Er dient 
der inhaltlichen Übersicht über die zu erfassenden 
Merkmale einer Information, der Indexierung zur 
Erfassung und Speicherung von Informationen, der 
Recherche zur Nutzung der erfaßten und gespeicher
ten Information und in ihm ist der notwendige 
Informationsfluß für die einzelnen Informationen 
festgelegt.

Tiefensicherung
Organisation und Durchführung ständiger oder zeit
weiliger politisch-operativer und militärisch- 
taktischer Maßnahmen zur vorbeugenden Sicherung 
räum!ich begrenzter Territorien, Gebiete und 
Bereiche, die im unmittelbar angrenzenden Vorfeld


